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Nr. 183 • Amt der Tiroler Landesregierung 

STELLENAUSSCHRE IBUNGEN  

Beim Amt der Tiroler Landesregierung ist derzeit folgen-
de Stelle ausgeschrieben: 

   • Tiroler Bodenfonds; Dienstort: Innsbruck – „Sie kennen 
sich gut in Sachen Vermieten aus?“, Vollzeit (40 Wochen-
stunden) , € 4.382,20 brutto/Monat, Frist: 30. Juli 2023 
(OrgP-70-2023/217-5). 

   • Abteilung Wasserwirtschaft; Dienstort: Innsbruck – 
„Projektleiter/in Wasserbau“, Teilzeit (20 Wochenstun-
den), € 2.191,10 brutto/Monat, Frist: 5. August 2023 
(OrgP-70-2023-220-5). 

Bewerbungen sind beim Amt der Tiroler Landesregierung, 
Abteilung Organisation und Personal, Eduard-Wallnöfer-
Platz 3, 6020 Innsbruck, unter der entsprechenden Ge-
schäftszahl einzubringen. 
Ausführliche Informationen zu den Stellenausschrei-

bungen finden Sie im Internet unter https://www.tirol.gv.at/ 

karriere/.  
Sollten Sie noch Fragen haben, stehen Ihnen die Mitar-

beiterInnen der Abteilung Organisation und Personal, unter 
der Telefonnummer 0512/508 2222, gerne zur Verfügung. 

Innsbruck, 13. Juli 2022 
Für die Landesregierung: MMag. Dr. Wiener, LL.M. 

 

 

Nr. 184 • Gemeinde Ischgl 

KUNDMACHUNG  
über die Auflegung des Entwurfes der ersten  

Fortschreibung des örtlichen Raumordnungskonzeptes 

Der Gemeinderat der Gemeinde Ischgl hat in seiner Sitzung 
vom 27. Juni 2023 gemäß § 63 Abs. 4 und 5 Tiroler Raumord-
nungsgesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43, in Verbindung 
mit § 6 Tiroler Umweltprüfungsgesetz – TUP, LGBl. Nr. 

34/2005, beschlossen, den Entwurf der ersten Fortschreibung 
des örtlichen Raumordnungskonzeptes der Gemeinde Ischgl 
während sechs Wochen, zur öffentlichen Einsichtnahme im 
Gemeindeamt der Gemeinde Ischgl aufzulegen. 

Im Rahmen des Auflegungsverfahrens erfolgt die Beteili-
gung der Öffentlichkeit gemäß § 6 Abs. 1 TUP. 
Darstellung des wesentlichen Inhalts (§ 6 Abs. 4 lit. a 

TUP): Im Rahmen der Fortschreibung des örtlichen Raumord-
nungskonzeptes der Gemeinde Ischgl sind auf der Grundlage 
einer durchgeführten Bestandsaufnahme die grundsätzlichen 
Festlegungen über die geordnete räumliche Entwicklung der 
Gemeinde für den Planungszeitraum der nächsten zehn Jahre 
überarbeitet worden. Im Zuge der Bestandsaufnahme wurden 
laut den gesetzlichen Bestimmungen alle für die örtliche 
Raumordnung relevanten Gegebenheiten erfasst. Weiters 
wurde den Gemeindebürgern die Möglichkeit geboten, Anlie-
gen und Anregungen betreffend die räumliche Entwicklung an 
die Gemeinde heranzutragen. Aufgrund der Ergebnisse der 
Bestandsaufnahme und der Anliegen der Gemeindebürger 
wurden die Ziele und Maßnahmen der räumlichen Entwicklung 
der Gemeinde erarbeitet. Angestrebt wird allgemein: 
   • Weiterhin die Schaffung der Möglichkeit für die örtliche 

Bevölkerung, in Ischgl zu wohnen; keine Förderung eines 
Bevölkerungszuzugs 

   • die Konzentration der Siedlungsentwicklung auf zentrale 
Ortsteile und der Vorzug von Nachverdichtungen gegen-
über Siedlungserweiterungen 

   • das Betreiben einer aktiven Bodenpolitik zur Deckung 
des Baulandbedarfes ortsansässiger Personen und für 
die Aussiedlung bzw. Neugründung von Betrieben 

   • die Unterstützung eines qualitätvollen Tourismus als be-
deutendsten Wirtschaftsfaktor, des produzierenden Ge-
werbes und des Dienstleistungssektors als weitere wirt-
schaftliche Standbeine sowie einer funktionierenden 
Landwirtschaft 

(Passivhausbauweise), 14 Carports und 14 Freiparker in 
der Wildschönau für die Neue Heimat Tirol Gemeinnüt-
zige WohnungsGmbH 

Nr. 187 Widerruf einer Direktvergabe: Tiefensonden-
anlage für den Neubau der Landesmusikschule für die 
Gemeinde Ebbs 
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des Grünen Landtagsklubs Tirol für das Jahr 2022
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   • die Freihaltung intensiv bewirtschafteter landwirtschaft-
licher Flächen, die Absicherung der Hofstellen, der Erhalt 
der natur- und kulturlandschaftlichen Gegebenheiten sowie 
von ökologisch und landschaftlich wertvollen Flächen 

   • die Erhaltung und kontrollierte Nutzung der bestehenden 
Kultur- und Naturlandschaft als natürliches Tourismuspo-
tential 

   • die Unterstützung der Wasserkraft und alternativer Ener-
gieformen 

   • die Stärkung und Absicherung einer dezentralen Nahver-
sorgungsinfrastruktur sowie eine optimale ganzjährige ärzt-
liche Versorgung 

Gemäß § 31c Abs. 2 TROG 2022 hat die Gemeinde späte-
stens bis zum Ablauf des zehnten Jahres nach dem Inkrafttre-
ten des örtlichen Raumordnungskonzeptes dessen Fortschrei-
bung zu beschließen. Die Fortschreibung hat gemäß § 31c Abs. 
1 TROG 2022 für das gesamte Gemeindegebiet zu erfolgen 
und ist auf einen Planungszeitraum von weiteren zehn Jahren 
auszurichten. 
Ort und Zeit der Einsichtnahmemöglichkeit (§ 6 Abs. 4 

lit. b TUP): Gemeindeamt Ischgl, Dorfstraße 24, 6561 Ischgl, 
Abteilung Bauamt, Stiegenhaus C, Ebene 3. 
Öffnungszeiten: Montag und Mittwochvon 8 bis 12 Uhr und  

von 13 bis 17 Uhr. Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr. 
Termine bzw. Parteienverkehr nur nach Vereinbarung. 
Die sechswöchige Auflage erfolgt vom 17. Juli 2023 bis ein-

schließlich 28. August 2023. 
Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnungstext, Pläne, 

Erläuterungsbericht, Bestandsaufnahme und Umweltbericht – 
liegen während der Auflagefrist zu den Amtsstunden mit Par-
teienverkehr im Gemeindeamt / Bauamt zur Einsichtnahme 
auf. Weiters sind im Internet unter www.ischgl.eu (Amtstafel) 
die Unterlagen der Verordnung und der Umweltbericht einzu-
sehen. 
Hinweis (§ 6 Abs. 4 lit. c TUP): Jedermann steht das Recht 

zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist, 
eine schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

Ischgl, 11. Juli 2023 
Der Bürgermeister: Werner Kurz 

 
 
 
 

 
Nr. 185 • Marktgemeinde Kundl 

KUNDMACHUNG  
über die Änderung des Flächenwidmungsplanes für das 
Grundstück 492/4 und Teilflächen der Grundstücke 484, 

1294/1, 478/2, KG 8310/Kundl - Auflagebeschluss 

Der Gemeinderat der Marktgemeinde Kundl hat in seiner 
Sitzung am 29. Juni 2023 gemäß § 68 Tiroler Raumordnungs-
gesetz 2022 – TROG 2022, LGBl. Nr. 43/2022 i.d.g.F., in Ver-
bindung mit § 6 Tiroler Umweltprüfgesetz – TUP, LGBl. Nr. 
34/2005 i.d.g.F., beschlossen, den von Arch. DI Stefan Brabetz 
ausgearbeiteten Entwurf über die Änderung des Flächenwid-
mungsplanes der Marktgemeinde Kundl, Zahl FWP/2-
514/10107 durch sechs Wochen hindurch zur öffentlichen Ein-
sichtnahme aufzulegen. 
Im Rahmen des Auflegungsverfahrens erfolgt die Beteili-

gung der Öffentlichkeit gemäß § 6 Abs. 1 TUP. 
Der Entwurf sieht folgende Änderung des Flächenwid-

mungsplanes der Marktgemeinde Kundl vor: Im gegen-
ständlichen Bereich soll eine Neukonzeption der Verkehrser-
schließung vorgenommen werden, wobei es zu einer Neupar-
zellierung mit entsprechenden Grenzverschiebungen kommt. 

Die gegenständlichen Teilflächen sollen dabei mit dem bereits 
als Gewerbe- und Industriegebiet für Seveso-Betriebe gewid-
meten Grundstück 484 vereinigt werden. 
Um hierfür im Vorfeld die erforderlichen widmungstechni-

schen Voraussetzungen zu schaffen, sollen Teilflächen der 
Grundstücke 478/2, 484, 1294/1 in Gewerbe- und Industriege-
biet gemäß § 39 (3) TROG 2022 gewidmet werden. Des Wei-
teren ist in diesem Zuge die Umwidmung des Grundstückes 
492/4 im Westen ebenfalls in Gewerbe- und Industriegebiet ge-
mäß § 39 (3) geplant. 
Umwidmung 

   • Grundstück 1294/1 KG 83108 Kundl 
rund 35 m² von Freiland § 41 in Gewerbe- u. Industriegebiet, 

Seveso-Betriebe zulässig § 39 (3), Festlegung Zähler: 2, Fest-
legung Erläuterung: keine Bezeichnung in Legende 
   • Grundstück 478/2 KG 83108 Kundl,  
rund 144 m² von Gewerbe- u. Industriegebiet § 39 (1) in Ge-
werbe- u. Industriegebiet, Seveso-Betriebe zulässig § 39 
(3), Festlegung Zähler: 2, Festlegung Erläuterung: keine Be-
zeichnung in Legende 
sowie 
rund 134 m² von Freiland § 41 in Gewerbe- u. Industriege-
biet, Seveso-Betriebe zulässig § 39 (3), Festlegung Zähler: 
2, Festlegung Erläuterung: keine Bezeichnung in Legende 

   • Grundstück 484 KG 83108 Kundl 
rund 137 m² von Freiland § 41 in Gewerbe- u. Industriege-
biet, Seveso-Betriebe zulässig § 39 (3), Festlegung Zähler: 
2, Festlegung Erläuterung: keine Bezeichnung in Legende 

   • Grundstück 492/4 KG 83108 Kundl 
rund 19 m² von Freiland § 41 in Gewerbe- u. Industriegebiet, 
Seveso-Betriebe zulässig § 39 (3), Festlegung Zähler: 2, 
Festlegung Erläuterung: keine Bezeichnung in Legende 

Ort und Zeit der Einsichtnahmemöglichkeit (§ 6 Abs. 4 
lit. b TUP): Die sechswöchige Auflage erfolgt vom 20. Juli 2023 
bis einschließlich 31. August 2023. 
Die maßgeblichen Unterlagen – Verordnung, Pläne, Erläu-

terungsbericht, Stellungnahme Sachverständige und Umwelt-
bericht – liegen während der Auflagefrist im Marktgemeindeamt 
Kundl, Dorfstraße 11, 6250 Kundl, zur Einsichtnahme auf.  
Die Kundmachung und der Umweltbericht sind im Internet 

unter www.kundl.gv.at einzusehen. 
Hinweis (§ 6 Abs. 4 lit. c TUP): Jedermann steht das Recht 

zu, bis spätestens eine Woche nach Ablauf der Auflagefrist eine 
schriftliche Stellungnahme zum Entwurf abzugeben. 

Kundl, 11. Juli 2023 
Der Bürgermeister: Anton Hoflacher 

 
 
 
 

 
Nr. 186 • Neue Heimat Tirol Gemeinnützige WohnungsGmbH 

OFFENES  VERFAHREN  
n i c h t  d em  BVe r gG  u n t e rwo r f e n  

Generalunternehmerleistungen für die Errichtung  
von 14 Doppelhaushälften (Passivhausbauweise),  
14 Carports und 14 Freiparker in der Wildschönau 

Art des Auftrags: Bauleistung. 
Auftraggeber: Neue Heimat Tirol Gemeinnützige Woh-

nungsGmbH. 
Auftragsbezeichnung: WILDSCHÖNAU (WS04E) - 

Franziskusweg, Generalunternehmerleistungen. 
Beschreibung: Errichtung von 14 Doppelhaushälften  

(Passivhausbauweise), 14 Carports und 14 Freiparker in der 
Wildschönau. 
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Erfüllungsort: 6311 Wildschönau. 
Erfüllungszeitraum: lt. Terminplan. 
Abgabedatum: 17. August 2023, 15 Uhr. 
CPV-Codes: 45000000-7. 
Projektnummer: 7304. 
Auskünfte und Unterlagen: https://neueheimattirol. 

vemap.com/home/bekannt/anzeigen.html?annID=201 
Innsbruck, 13. Juli 2023 

 
 
 

Nr. 187 • Gemeinde Ebbs 

WIDERRUF  
D IREKTVERGABE  

m i t  v o r h e r i g e r  B e k a n n tma c h u n g  

 Tiefensondenanlage 

Öffentlicher Auftraggeber: Gemeinde Ebbs. 
Nationale Identifikationsnummer: 9110001071662, Kai-

serbergstraße 7, 6341 Ebbs. 
NUTS-Code: AT335. 
Bezeichnung des Auftrags: Neubau Landesmusikschule 

Ebbs - Tiefensondenanlage. 
Referenznummer der Bekanntmachung: Tiefensonden-

anlage. 
CPV-Code Hauptteil: 45000000. 

Ebbs, 14. Juli 2023 

Mitteilung 

Grüner Landtagsklub Tirol 
6020 Innsbruck, Neues Landhaus, Eduard-Wallnöfer-Platz 3 

ÜBERPRÜFUNGSBER ICHT  
gemäß § 8 des Landesgesetzes vom 7. November 2012 über 
die Finanzierung der politischen Parteien und die Förderung 
der Landtagsklubs in Tirol (Tiroler Partei enfinanzierungs- und 
Klubförderungsgesetz 2012) des Grünen Landtagsklubs Tirol 
für das Jahr 2022. 
B e s t ä t i g u n g s v e rme r k : Nach dem abschließenden 

Ergebnis unserer Prüfung aufgrund der vorgelegten Bü cher 
und Schriften sowie der uns erteilten Aufklärungen und Nach-
weise bestätigen wir für das Jahr 2022 die rech nerische und 
inhaltliche Richtigkeit aller Aufzeichnun gen und Unterlagen so-
wie die widmungsgemäße Ver wendung der gemäß den §§ 5 
und 6 des Tiroler Parteien finanzierungs- und Klubförderungs-
gesetzes 2012 ge währten Fördermittel. 

Innsbruck, 16. Mai 2023 
Mag. Werner Tschapeller GmbH 
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
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